
Ameigeb last 
sur die Erz-iöeese Freiburg. 

Mittwochs den 6. Juni 1894« Nr. 9. 

Verordnung. 

3)ie Wüstung ber 9Mtert#mer unb ßunftgegenftänbe betr. 

2429 Um ber 0e(4äbigung, %er#kubetung unb Zerstörung firmer 9Htert#mer uub Äuustbeufmate 

mit bem @roß^er3ogli^^en SRinifterium ber 3ufti;, beë Âuttuë uub beë Unterr^të sotgeube 

Instruktion für bie Pfleger ber kirchlichen Alterthümer und Kunstgegenstände. 
§ 1. 

Sie öon bem Wb. Drbinariate bestellten #eger ber fir4^ic^en %(tert#mer uub ßunftgegenftänbe f,aben he 
Ausgabe, beu 0es#<mb ber eignen Wen uub fir4ti4en Stiftungen an Werfen ber ßun,t uub be, %ter, 
thums (auch Gebäude inbegriffen) zu überwachen und so zu dessen Sicherung beizutragen. 

Sie bc^aubenen Snüentarien ber Wen unb'fird,#en Stiftungen finb bon ben Negern auf %e 

be%tb. beë %o#enben beë Stiftungërat^eë geeignete 9^a(^,forfc^ungen nad; etma basier n# bea^^teten fünfter# 
ober archäologisch werthbollen Gegenständen anstellen. Es wird denselben hiezu namentlich empfohlen, auch iie 
Speicherräume eingehend zu durchforschen. ^ 

Bei Gegenständen bon Kunst- ober Alterthumswerth ist im Inventar ein bezüglicher Vermerk anzubringen. 
(Weben füb Zweifet übet ben fünftterif#en ober ar^^äo^ogifd^en Wer^ emeë Oegenftanbeë, so ist — etma 

zu behandeln ist. 

Sie Pfleger sind befugt, Anordnungen zur zweckentsprechenden Aufbewahrung der Gegenstände zu treffen 
unb übediaupt bortäufige gRaMmen, we(d,e gu i^er Wallung nöt^g erf^einen, @u berfügen. 

§ 5. 

Sie #eger finb ber pf timtet, über ben %oü)ug ber %erorbnung born 1. 9R# 1894 «bie Wattung ber M,, 

keitliche Genehmigung erfolgt. ^ 

Sie fßfteger ^aben bon i^en Wa^rne^mungen über ungeeignete 0e^anb^ung unb ^ufbetba^rung bon ®egen= 

betn Erzbischöflichen Ordinariate alsbald zu berichten. 

*) Siehe unten. 



56 

sÄÄrssÄttrrÄ*.r:; 

j&3rtss®£ « 
-.W°L L/n/°dt L-LnV,u ààl- der Inventarien ist aus diese» nnch ihrer 

EDWZM-MW 
Oààz7b.*chà °“e 6“ bet '¥™f““9 d°° 3n°-nt°ri-„ etwa wnhrgennmmenen Mängel dem Erzbischdsi.chen 

-HsSÉissï: 
setmsämßss— 

9CWe5e" ,m’"' '°" mit b™ àrich.° der Gegen- 
§12. 

ffiS? - - -- ÄÄ- Ä üj 3Ä 

*) Siehe die zweitfolgende Verordnung. 
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§14. 
Die Pfleger werden auf den Capitelskonferenzen durch geeignete Vorträge und Mittheilungen, sowie durch 

Anregung und Leitung kunstarchäologischer Besichtigungen, Arbeiten und Besprechungen des Clerus das Interesse 
und Verständniß für dieses wichtige Gebiet zu fördern nach Kräften bestrebt sein. 

Insbesondere sollen sie daraus hinwirken, daß in den Kapitelsbibliotheken geeignete Werke über kirchliche Kunst 
und Archäologie vorhanden seien zur Information über stilgemäße und den liturgischen Vorschriften entsprechende 
Ausstattung der Kirchen, deren Restauration u. dgl. 

Frei bur g, den 21. März 1894. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 
%.%. 

Behrle. 

Verordnung. 

Die Erhaltung der kirchlichen Alterthümer und Kunstgegenstände betr. 

Nr. 1681. In Ergänzung der Bestimmungen der Dienstinstruktion für die katholischen Stiftungskommissionen 
— jetzt Stiftungsräthe — über die Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens vom 29. Mai 1863 wird auf An- 
ordnung des Erzbischöflichen Ordinariates mit Zustimmung des Großherzoglichen Ministeriums der Justiz, des 
Kultus und Unterrichts verordnet: 

8 1. 

Die Verpflichtung der katholischen Stiftungsräthe, für die Erhaltung des örtlichen Kirchenvermögens zu sorgen 
(§ 18 der Verwaltungs-Instruktion) umfaßt insbesondere auch die Obsorge für die kirchlichen Bau- und Kunst- 

denkmäler, Alterthümer und sonstigen Gegenstände der Kunst und des Kunstgewerbes. 
Die katholischen Stiftungsräthe haben über die Erhaltung dieser Gegenstände sorgsam zu wachen und die 

nöthigen Vorkehrungen zu treffen, um sie vor Entwendung, Verschleuderung, Zerstörung, Beschädigung oder Verfall 
zu schützen. 

8 
In allen diese Gegenstände betreffenden Angelegenheiten haben die katholischen Pfarrämter und Stiftungs- 

räthe sich mit den vom Erzbischöflichen Ordinariate aufgestellten Pflegern ins Benehmen zu setzen. 
Insbesondere ist den Pflegern von archäologischen Funden in kirchlichen Gebäuden und Grundstücken (Auf- 

deckung von Wandgemälden, Grabmälern, Inschriften u. dergl.) alsbald Kenntniß zu geben. 
Bei den von den Pflegern vorzunehmenden Inspektionen sind ihnen alle Jnventarstücke der Kirche auf Ver- 

langen vorzuzeigen und die Jnventare, sowie die Verzeichnisse der abgängigen und der zum Verkauf bestimmten 
ent#t#en 3#%# aut ^usung botaukgen. 

Die Anordnungen der Pfleger über die Jnventareinträge sind zu befolgen, ebenso die über Aufbewahrung 
und Behandlung kirchlicher Alterthümer und Kunstgegenstände — soweit nöthig, nach Einholung der in den folgenden 
§§ vorgeschriebenen kirchenobrigkeitlichen Genehmigung. 

8 3- 

Der Abbruch von Kirchen, Kapellen, einzelnen Bestandtheilen und Zugehörden dieser Gebäude, wie z. B. 

müten, ßanaeln, ^aussteinen, GraBmälern, Statuen zc., ober bon auBe^a# bet Gw# Menben fit^^li^^en 0au= 
benfmäletn, mie a- 8- ßreuaen, mbsWen, (Mbetggtuppen, bet ßn# geangen zc., buts nidst bor» 
genommen wetzen, Gebot bie ®eneBmigung beB @^#0^0^ DrbinariatB baan erteilt ist. 

Wegen Außergebrauchsetzen und Entfernen der mit dem Gebäude in Verbindung stehenden Gegenstände, wie 
Altäre, Chorstühle, Statuen re., und wegen deren passenden Wiederverwendung oder geeigneten Aufbewahrung 
ist bot' bem ÄBbrud) eineB ßitd)engeMubeB bie SKßeisung beB @raG#öf#en DtbinariateB einau#en. 

ßann ein giBBt# wegen Gef# süt ^ens^^enIeben nid)t betsdsoGen werben, so ist wenigstenB sofort bet 
n^fte ißsleget ant ^esiditigung beB 0aueB bot bem Boßaug beB #Btud)B ^erBelautufen unb unbermeüt Mnaeige 
an das Erzbischöfliche Ordinariat zu machen. 

§ 4. 
Die Genehmigung des Erzbischöflichen Ordinariats ist auch zu jeder Veränderung an einem kirchlichen Bau- 

denkmal erforderlich, insbesondere wenn die Restauration einer Kirche oder Kapelle vorgenommen, oder wenn 
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wichtigere Bestandtheile oder Zugehörden eines. Kirchengebäudes oder sonstige kirchliche Baudenkmäler (Altäre, 
Kanzeln, Taufsteine, Grabmäler, Standbilder zc.) von ihrer Sielte entfernt, versetzt, oder restauriert werden sollen. 

§ 5- 

Für die Veräußerung von kirchlichen Fahrnißgegenständen, welche im Kircheninventar eingetragen sind, gelten 
die Bestimmungen des § 33 der Verwaltungs-Instruktion mit der Maßgabe, daß nicht nur dann, wenn ein „antiker 
Werth" des Verkaufsgegenstandes festgestellt ist, sondern überhaupt bei allen Gegenständen, welche nicht nach aus- 
drücklichem Zeugniß des Pflegers ohne Kunst- oder Altertumswerth sind, — ohne Rücksicht auf den Inventar- 
anschlag — die Genehmigung des Erzbischöflichen Ordinariates eingeholt werden muß. 

Der Umstand, daß ein Gegenstand in dem vom Pfleger geprüften Inventar nicht als künstlerisch oder archäo- 

logisch werthvoll bezeichnet ist, kann das im Absatz 1 verlangte Zeugniß des Pflegers nicht ersetzen; es muß viel- 
mehr vor dem Vollzug einer Veräußerung trotzdem noch eine besondere ausdrückliche Beurkundung des Pflegers 
erhoben werden. 

Diese Beurkundung kann vom Pfleger durch die periodische Vorlage der Verzeichnisse der in der Rechnungs- 
periode abgängig gewordenen und der etwa zum Verkaufe bestimmten entbehrlichen Jnventarstücke (§ 108 der 
Kassen- und Rechnungs-Instruktion) oder aber im einzelnen Falle eines Verkaufsvorhabens erwirkt werden. Vgl. 
§§ 9 und 11 der Instruktion für die Pfleger. 

Die Beurkundung des Pflegers, daß die zu veräußernden Gegenstände weder Kunst- noch Alterthumswerth 
haben, ist bei Einholung der nach § 33 der Verwaltungs-Instruktion erforderlichen Genehmigung dem ObeMtungs- 
rath vorzulegen; wenn aber, weil der Jnventarauschlag 60 Jk nicht übersteigt und der Gegenstand nicht zu den 
geweihten gehört, der Stiftungsrath selbst zuständig ist, muß die Beurkundung der Rechnung des Fonds, in dessen 
Inventar der Gegenstand eingetragen war, angeschlossen werden. 

Was im Vorstehenden für den Fall der Veräußerung (Verkauf, Tausch, Schenkung rc.) eines kirchlichen Jn- 
ventarstückes bestimmt ist, gilt auch für jede andere Handlung, durch welche ein Jnventarstück dem Fond dauernd 
vollständig verloren geht, also für Zerstörung (Verbrennung) oder Beseitigung eines abgängigen Gegenstandes u. dgl. 

Außerdem bleibt das Verbot der Zerstörung (Verbrennung) von Paramenten ohne Zustimmung des Erzbischöf- 

lichen Ordinariates oder des Erzbischöflichen Kirchenvisitators aufrecht erhalten. 

§ 6. 

Kirchliche Fahrnisse, welche Kunst- oder Alterthumswerth haben, dürfen ohne Genehmigung des Erzbischöflichen 
Ordinariats nicht von ihrem bisherigen Aufbewahrungsort entfernt, versendet, restaurirt oder irgendwie verändert 
werden. 

Ist es bei Gegenständen, deren Jnventareintrag vom Pfleger nicht mit einem besonderen Vermerk versehen 

ist, nach Alter, Art und Aussehen zweifelhaft, ob sie nicht dennoch Kunst- oder Alterthumswerth besitzen, so hat 
der Stistungsrath, bevor irgend eine Veränderung mit ihnen vorgenommen wird, ein besonderes Gutachten des 
Pflegers zu erheben und, wenn darnach das Vorhandensein eines Kunst- oder Alterthumswerths nicht ausgeschlossen 
erscheint, eine Entschließung des Erzbischöflichen Ordinariates zu erwirken. 

8 7- 

Die Jnventare der katholischen kirchlichen Fonds sind überall unter Beachtung der Vorschriften des IX. Ab- 
schnittes der Kassen- und Rechnungs-Instruktion nach deren neuen Fassung sobald als möglich neu aufzustellen. 

Die Aufstellung der Jnventare gehört zu den Dienstobliegenheiten der geistlichen Vorsitzenden der katholischen 
Stiftungsräthe, denen aber die übrigen Mitglieder der Stiftungsräthe, die Rechner, Stiftungsaktuare, Meßner und 
Organisten, soweit es ihren Geschäftskreis berührt, nach ihren Kräften Beihülfe zu leisten haben. 

Gebühren für die Aufstellung der Jnventare können nur in außerordentlichen Ausnahmefällen durch besondere 
Entschließung des Oberstiftungsraths auf Antrag des Stiftungsraths bewilligt werden. 

Von jeder erstmaligen und späteren Neuaufstellung eines Inventars ist dem Pfleger für die kirchlichen Alter- 
thümer Nachricht zu geben. 

Werden Fahrnisse aufgefunden, welche im Inventar nicht eingetragen sind, so ist deren Eintrag sofort vor- 
zunehmen, der Pfleger aber von der Auffindung zu benachrichtigen. 

Ebenso ist der Pfleger sofort in Kenntniß zu setzen, wenn sich nach Aufstellung und Prüfung des Inventars 
Umstände ergeben, welche vermuthen lassen, daß ein Jnventarstück Kunst- oder Alterthumswerth haben könnte, dem 
ein solcher seither nicht beigelegt worden ist. 

8 8. 
Die Mitglieder der katholischen Stiftungsräthe, insbesondere dxren Vorsitzende, sowie kirchliche Bedienstete, die 

den vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandeln, haben nicht nur den durch ihre Handlungen oder Unterlassungen 
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entftanbenen (graben ben baton betroffenen gonbB gu ersehen, fonbern tonnen and; in bienftpo(igei#e ®e(bftrafen 
bis zu 200 Jk verfällt werden. 

§ 9. 
Um in späteren Zeiten das Alter von kirchlichen Kunstgegenständen bestimmen und alte Kunstwerke von neuen 

Srgeugniffen unb %a#ilbungen unterfdjeiben gu tonnen, t)aben bie StiftungBrät^e bafür gu sorgen, baß an aßen 
für tir#d)e ^mede neu gu befcßaffenben StuBftattungBgegenftänben: mie mtären, Mangeln, Orgeln, mtargerätß, 
fdßaften u. a.'m. an f^^id^i^^er.®teße bieSaßreBga^I beBSrwerbeB unb soweit tßunüd) aud) bie$ertunft(mnftter, 
Fabrikant, Firma u. s. w.) haltbar vermerkt wird. 

Ferner sind nicht blos bei Neubauten, sondern auch bei allen Wiederherstellungen von Baudenkmälern ober 
eingehen feilen berfelben in einfad^er angemessener mise ^n^riften anbringen gu (affen, auB benen bie Beit 
(gaßreBgaßl) ber SiuBfüßrung ber Arbeit erßeßt. 

Karlsruhe, den 1. März 1894. 

Katholischer Oberstiftungsrath. 
Siegel. 

Verordnung. 

Das Kassen- und Rechnungswesen der katholisch-kirchlichen Ortsstiftungen betr. 

Nr. 1681. Aus Anordnung des Erzbischöflichen Ordinariates erfährt der IX. Abschnitt der Instruktion 
über das Kassen- unb Rechnungswesen der katholisch-kirchlichen Ortsstiftungen vom 29. August 1863 
folgende Abänderungen: 

§ 102 

erhält folgende Fassung: 
Ueber bie einem Fonde gehörigen Fahrnisse soll ein Verzeichniß nach folgendem Schema geführt werden: 

Bezeichnung des Fondes, Titel der Kirche ober Kapelle (titulus dedicationis). 
Stil und Alter der Kirche oder Kapelle. 

A. Zur Kirche gehörige Fahrnisse: 

I. Altäre, Altarbildwerke; 
II. Altar- und sonstige liturgische Gerüche und Gefäße; 

a) Kreuze (Altar und Bortragkreuze), Stäbe, 
b) Leuchter und Lampen, 
c) Kelche und Patenen, 
d) Ziborien und Repositorien, Versehkreuze, 
e) Monstranzen und Ostensorien, 
L) Religuiarien, 
g) Weihrauchgefäße, 
h) Meßkännchen, Aguamanilien, 
i) Meßglöckchen, 
k) Kanontafeln, 
l) Diptychen rc. rc. 

m) Kußtäfelchen (Pax). 
n) Liturgische Bücher, 
o) Gefäße für die hl. Dele, 
p) Kronen, Scepter und sonstiger Statnenschmuck, 
q) Altarschmuck, 
r) Taufgeräthe, Weihwasserkessel; 

III. Taufsteine, Piscinen, Weihwassersteine; 
IV. Beichtstühle; 
V. Kanzeln, Außenkanzeln (Heiligchumsstühle) ; 

VI. Sedilien, Chorstühle, Lesepulte, Betstühle, Credenztische; 
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VII. Kirchenstühle; 
VIII. Orgeln; 

IX. Einzelne Bildwerke; 
a) Reliefs, geschnitzte Thüren, Emporenbrüstungen u. dgl., 
b) Cruzifixe, Statuen, Krippen, Kalvarien- und Oelberqe, 
c) Gemälde; 

«. Wandgemälde, 
ß. Mosaiken, 
y. Glasgemälde, 
ä. Tafelbilder, 
s. Miniaturen (Bilderhandschriften), 

X. Paramente: 
a) ganze Ornate, 
b) Einzelne Meßgewänder nebst Stolen rc. rc., 
e) Einzelne Pluvialien, Dalmatiken, 
à) Einzelne Stolen, Mitren, 
e) Vela, 
f) Antependien, 

g) Tabernakelvorhänge, Altarbehänge, 
li) Ciborienmäntelchen, 
i) Baldachine, Himmel, 

k) Wandteppiche (insbesondere Gobelins), Fastentücher, 
l) Fußteppiche, 

m) Tisch- und Stuhlteppiche, Altardecken, 
n) Fahnen, 
o) Meßkissen, 
p) Bahrtücher, 
q) 28e%eug; 

tc. Alben, 
ß. Chorröcke für Cleriker, 
7. Chorröcke für Sakristane, Ministranten, Fahnenträger, 
ck. Humeralien, 
e. Cingula, 
£• Corporalien, 
'>]. Purificatorien, 
r. Pallatüchlein, 
'. Handtücher, 
X. Altartücher, Tischtücher, 

Communionbanktücher, 
fi. Verschiedenes Weißzeug, 

r) Gewänder für Sakristane, Ministranten u. dgl.; 
XI. Sakristei-Einrichtung; 

a) Hostieneisen, 
b) Hostiengefäße, 
c) Schränke, 
cl) Tische und Stühle, 
e) Ofen und Kohlenbecken, 
f) Verschiedenes; 

XII. Glocken und Uhren; 
XIII. Schlosserarbeiten (Gitter, Thürklopfer, Schlüssel u. dgl.); 
XIV. Grabdenkmäler; 
XV. Musikinstrumente; 

XVI. Musikalien, Gesangbücher, Druckschriften über Kirchenmusik (Kirchensänger) u. s. w. 
XVII. Sonstige zur Kirche gehörige Fahrnisse. 
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B. Zur Verwaltung gehörige Fahrnisse: 
I. Im Dienstgebrauch des Stiftungsraths stehende Fahrnisse; 

a) Oeffentliche Blätter, Bücher, 
b) Sonstige Fahrnisse (Tische, Stühle, Schränke, Stiftungskiste, Dienstsiegel rc) 

II 3m Gebraute beë 9#nerë ftebenBe gaBrniffe (ßaffenfcBranf, 9*6^^1198,3nftniHion %.). 
m. 9btura^mirtf^^a^^ geBönge Omisse (ßeCer-, unb im (Bebrau* 

des Waldhüters, Straßenwarts oder Güteraufsehers befindliche Geräthe rc.). 

6. Sonstige Fahrnisse: 
I 3m SßfactW (ßunftBecbe, ^ü^^enf^^ä^^e, Raffer, Lotten ic., merni biefe Gegenftünbe auënaBmë- 

weise im Eigenthum des Fondes stehen.). 
II. Än anbeten Orten (bem gonb geBörige Gegenftänbe gut GinricBtung eineë im GigentBum beë 

Fondes stehenden Hauses u. dgl.). 
Hinter § 102 ist einzufügen: 

§ 102a. 
ài Aufstellung des Inventars ist Folgendes zu beachten: 

1. Bei mc%en mit reiferer Âuëftattung ist mit febec neuen Äubrü (röm^f^^e Ba^en) unb Unterrubrü 
(kleine Buchstaben) eine neue Seite zu beginnen. 

2. Bei Heineren ßitcBen unb Bei ßapeKen genügt e8, menn mit jeber 9tuBnt (römif^e ^aB(en) eine neue 

Seite begonnen wird. Die Gegenstände sind aber bei Neuaufstellung des Inventars jeweils nach der 
im vorstehenden Schema angegebenen Reihenfolge der Unterrubriken in die Rubrik einzutragen. 

3. Bie eingeben Gegenftönbe innerhalb ber eingeben ^Brisen Begm. Unterrubrifen finb mit arabiftben 

Zahlen zu nummeriren. 
4. Am Schlüsse der Aufzählung jeder Rubrik Begm. Unterrubrik ist Raum für weitere dahin qehöriae Ein- 

tragungen gu lassen. " 
O. Bei anderen als Kirchen- und Kapellenfonds braucht, namentlich wenn nur ganz wenige Fahrnisse vor- 

Banben finb, baë eczema n^t angemenbet gu merben; eg genügt ba ein einsaß %ergei^^ni#bergaBr, 
nine m einem besonderen Inventar oder in der Rechnung selbst unter B. V. der Vermögensstands- 

Darstellung. 
>. Gegenstände der Kunst oder des Kunstgewerbes, sowie Gegenstände von Alterthumswerth sind kurz zu 

^schreiben unter Angabe von Material, Stil, Verfertiger, Zeit und Ort der Verfertigung, Wappen 

^aBreagaBfen unb Sigristen, mesd^e fid, auf bem Gegenftanb Befinben, enbütb bon Reit ùnb Ärt ber 
SrmerBung beë Gegenftanbeë. 

7. Bie 3nbentarien müssen unmittelbar Biber ber Beschreibung beë 3nbentarftü(feë eine ©balte für 0e= 

merkungen enthalten, in welcher die Pfleger ihre Kontrolle beurkunden.*) 
H. Bei pnbentatnummern, rneliBe im GeBaube.0ranbberfi^^erungëanf^^bg inbegriffen finb, Bat bie Angabe 

emeë Bejonberen Werthanschlags im Inventar zu unterbleiben oder nur „innerhalb Linie" zu geschehen. 

Letztere» empfiehlt sich namentlich bei Neuanschaffungen. 

§§ 103 und 104 bleiben unverändert. 

§ 105 
Bb "bS ber Raffung üom 4. Begember 1874 ^#0^8 Wngeigebbtt Ät. 18) gu buten: 

fmb oBne auf Bie Größe ber ÂnfiBaffungëbften mit bem nadBfteBenben ^rtB- 
anichlag m das Inventar aufzunehmen: 

I. Das Gesetzes- und Verordnungsblatt jeder Jahrgang zu 2 Jk 
2. Ber ©taatëangeiger feber 3aBrgang gu 2 Jk 
3. Baë @^61^0^6 mngeigebbtt feber SaB^gang gu 80 

Sonstige #ntüiBe Bbtter, inëbefonbere ßoMbermnbigungëB^ätter merben nidBt in baë 3nbentar eingetragen. 

88 106 und 107 bleiben unverändert. 

erhält folgende Fassung: 
Die iin Lauf einer Rechnungsperiode durch den Gebrauch abgängig oder werthlos gewordenen Fahrnisse sind 

beim ^ahressturz zu verzeichnen und mit Dekretur des Stiftungsraths in Abgang zu schreiben. 
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Bei diesem Anlaß können auch sonstige entbehrliche Fahrnisse, welche der Stiftnngsrath zu veräußern wünscht, 
nuSge^ieben unb in ein befonbeteS Betget^niB gebta# metben. 

@0^0^ baS Äbgang3üetaei^^niß als ba8 Betaei^niß be: &mn dedans be|tinunten entbeßt^i^^en ®egenftünbe 
ist dem Pfleger für die kirchlichen Alterthümer bei seiner nächsten Anwesenheit am Orte zur Einsicht und zur Be- 
urkundung darüber vorzulegen, daß die in diesen Verzeichnissen aufgeführten Gegenstände weder Kunst noch Alter- 
thumswerth haben. 

SDie in ben ^(^806:361^# aufgesüßten (Begenftänbe bütfen bei ÄnffteKnng eines neuen SnüentatS 
erst weggelasfen werden, nachdem vom Pfleger beurkundet ist, daß sie Kunst- oder Alterthumswerth nicht besitzen. 

SBegen beS BetbotS bet eigenmä^^tigen Betäußetung ober Beseitigung Cgetftötung) bieget ®egenftänbe bgt. 
§ 5 der Verordnung vom 1. März 1894 „die Erhaltung der kirchlichen Alterthümer und Kunstgegenstände bett." 

§§ 109 und 110 bleiben unverändert. 
Karlsruhe, den 2. März 1894. 

Katholischer Oberstiftungsrath. 
Siegel. 

( 
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